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Informationsblatt zu Hitze- und UV-
SchutzmalBnahmen bei Arbeiten im Freien

als Hilfe fiir die regelmaBige Unterweisung im Sinne der Hitzeschutzverordnung

Hitze und UV-Strahlung kénnen die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (AN) im Freien stark beeintréch-
tigen. Aufgrund der Hitzeschutzverordnung (Hitze-V) sind AN im Freien ab 2026 umfassender zu schiitzen. Zentral dabei ist,
dass AN friihzeitig Giber Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung und SchutzmaBnahmen informiert und unterwiesen werden.

Dieses Informationsblatt soll Betriebe dabei unterstiitzen und ergénzt damit die Hitzeschutz-Checkliste.

. Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung und Risikogruppen

Dehydration, Sonnenstich, Hitzekollaps, Hitzschlag, Hitzetod
Konzentrationsstérungen (erhdhte Unfallgefahr), Leistungsabfall, Aggression
UV-bedingte Hautschaden, Sonnenbrand, Augenschéaden

Langfristig: erhdhtes Hautkrebsrisiko

Fur manche AN ist zu viel Sonne besonders geféhrlich, z.B. bei
Vorerkrankungen (Herzerkrankungen, Zuckerkrankheit, Hautkrebs),
Einnahme gewisser Medikamente (z. B. Psychopharmaka, Antihistaminika und Antibiotika),
hohem Blutdruck,
Ubergewicht,
geringe Fitness,
fehlender Akklimatisierung (z.B. nach langerer Abwesenheit oder zu Saisonbeginn) oder

heller, empfindlicher Haut und vielen Muttermalen.
Auch schwangere Arbeitnehmerinnen und Personen mit geringer Berufserfahrung sind besonders geféhrdet.
2. Wann sind Belastungen hoch?

Hitzebelastung: Kombination aus
Wetter (siehe Punkt 3)
Arbeitsschwere?
Arbeits- und Schutzkleidung
Waérmestrahlung heiBer Oberflichen (z.B. Asphalt, erwérmte Arbeitsmittel)
Individuelle Risikofaktoren (siehe Punkt 1)

' Ausgenommen von der Hitze-V sind kurze, leichte Tatigkeiten

2 besonders hohe Gefahr bei schweren Arbeiten wie z.B. Tragen von schwerem Material, Graben oder vergleichbaren Tatigkeiten
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UV-Belastung: Kombination aus
Zeitraum (April bis September zwischen 11:00 und 15:00 Uhr)
Keine bzw. leichte Bewdlkung

Verstarkende Faktoren (z.B. Seehdhe und reflektierende Oberflachen wie Zinkblech)

Merke: Die UV-Belastung ist Ende April bereits genauso hoch wie Mitte August. Die héchste UV-Belastung gibt es
im Juni. Hinweis: Die allgemeine Evaluierungspflicht fir natirliche UV-Strahlung geméaB Verordnung optische Strah-

lung bleibt davon unberihrt.

3. Warnsysteme

Die Hitzewarnungen der GeoSphere Austria sind zentral, um Hitzebelastungen bei Arbeiten im Freien ab-

schatzen zu kénnen. Als Kriterium wird die ,gefiihlte Temperatur” herangezogen, welche sich von der ,normalen’

Lufttemperatur unterscheidet, weil sie zusétzlich auch Luftfeuchtigkeit, Wind und Strahlung berticksichtigt.

Indirekt flieBt auch die néchtliche Abkiihlung mit ein.- Hitzewarnungen kénnen auf der Webseite der GeoSphere

tagesaktuell und in Form einer 5-Tages-Prognose auf Bezirksebene abgerufen werden®.

Warnstufe Bedeutung Gefiihlte Temperatur
Keine Hitzebelastung <30°C
2. Stufe — Vorsicht! (gelb) Leicht erhéhte Hitzebelastung >30°C
3. Stufe — Achtung! (orange) Erhéhte Hitzebelastung >35°C
Starke Hitzebelastung 240 °C

Merke: Um Gefahren einschétzen zu kénnen, miissen immer alle Belastungsfaktoren betrachtet werden (z.B. die
2. Warnstufe kann bei schwerer Arbeit bereits ein hohes Risiko sein). Bei zusatzlichen Warmequellen und schwerer
Ausriistung, siche AUVA-Merkblatt*.

Fir das AusmalB der Belastung durch UV-Strahlung ist der UV-Index des jeweiligen Tages entscheidend. Die GeoSphere bietet
eine 2-Tages-Prognose der UV-Belastung an®.
4. Mégliche SchutzmaBnahmen

Die nachfolgende Auflistung von MaBnahmen ist nur beispielhaft. Die tatséchlich gew&hlten MaBnahmen zum Hitze- und

UV-Schutz sind lokalen Bedingungen anzupassen und miissen fiir AN einsehbar sein.
Substitutorische MaBBnahmen bzw. Gefahrenvermeidung:

v Vorfertigung von Bauteilen und Zuschnitte in kiihleren Innenbereichen

v Alternatives Arbeitsverfahren und Hilfsmittel einsetzen, z.B. Hebehilfen oder Einsatz von Robotik, Drohnen etc.

3 https://warnungen.zamg.at/

4 https://auva.at/praevention/medien-und-publikationen/publikationen-us/mplus-012-sommerliche-hitze-praeventionsmassnahmen/
5 https://www.geosphere.at/de/karten/gesundheitswetter/uv-belastung
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Technische MaBnahmen:
v Beschattung von Arbeits- und Pausenplatzen mittels (mobiler) Sonnenschirme, Pavillons etc. (idealerweise Verwendung
reflektierender Materialien)
Klimatisierung von Fahrzeugen und Aufenthaltsrdumen
Reduzierung korperlich anstrengender Arbeiten z.B. durch Hebehilfen
Technische KiihimaBnahmen wie z.B. Ventilatoren

Duschgelegenheiten schaffen

Organisatorische MaBBnahmen:
v Verlagerung der Arbeitszeit: schwere Arbeiten in kiihlere Morgenstunden

Zuséatzliche und angemessene Pausen zum Abkihlen (abhéngig von der Hitzebelastung)

v
v Schwere Tatigkeiten im Schatten oder in kiihleren Innenbereichen verrichten
v

Laufende Beobachtung und vorausschauende Arbeitseinteilung durch Vorgesetzte je nach individueller Belastbarkeit der AN

Persénliche SchutzmaBnahmen:
v Ausreichend Trinkwasser bereitstellen
v Leichte, handelsibliche Arbeitskleidung, die den Kérper bis zur Mitte des Oberarms und bis zum Knie bedeckt.
Den Rest mit Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF) eincremen - LSF = 30 (empfohlen 50)
Je nach Einsatzgebiet: Schutzhelm mit Nackenschutz oder UV-Schutzkappe mit Nackenschutz
Augenschutz: UV-Schutzbrille mit geténtem Glas
Zuséatzlich bei starker Sonneneinstrahlung z.B. Kuhlttcher

Schutzhandschuhe bei Berithrung aufgeheizter Oberflachen (z.B. Bleche)

Tipp: Damit MaBnahmen wirken, ist es wichtig besonders betroffene AN bei der Planung von SchutzmaBnahmen

miteinzubinden und ihre Praxiserfahrung zu beriicksichtigen.

5. NotfallmaBnahmen bei Hitzesymptomen

Hitzebedingte Symptome kénnen sein:
Kopfschmerzen, Schwindel, Ubelkeit
Schwéche, Krémpfe, Verwirrtheit
HeiBe, trockene oder stark schwitzende Haut

Bewusstseinsstérungen

NotfallmaBnahmen bei derartigen Symptomen:
Arbeit unterbrechen und Betroffene in den Schatten oder einen kithlen Raum bringen
Kiihlung des Kérpers durch feuchte Tiicher, kalte Umschldge oder Ventilation
Lagerung:
— Bei Verdacht auf Sonnenstich (hochroter Kopf, starke Kopfschmerzen) muss insbesondere der Kopf gekiihlt werden;
Lagerung mit erhdhtem Oberkérper
- Bei Kreislaufproblemen (blasse Gesichtsfarbe) evtl. Hochlagerung der Beine

Kleidung lockern
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Langsam trinken lassen (Wasser, Tee, Elektrolytldsungen - keine koffeinhaltigen oder alkoholischen Getrénke)

Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen

Notruf (144) wahlen, wenn sich der Zustand nicht rasch bessert oder Anzeichen von Bewusstlosigkeit auftreten

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Bewusstsein und Atmung kontrollieren und bei der betroffenen Person bleiben
Ist keine normale Atmung vorhanden, sind neben in Gang setzen der Rettungskette (144) sofort Wiederbelebungsmal-

nahmen einzuleiten — Hilfe holen!

Tipp: Informationsplakate mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick sind hier verfiigbar.

. M&glichkeit einer freiwilligen medizinischen Untersuchung

AN, fur die SchutzmaBnahmen aufgrund der Hitzeschutzverordnung festzulegen sind, kénnen eine freiwillige arbeitsmedizini-
sche Untersuchung der Haut und Augen in Anspruch nehmen. Bis zum 45. Lebensjahr ist das alle drei Jahre méglich, danach
jahrlich. Diese Untersuchung findet in der Arbeitszeit statt. Die Kosten werden vom Arbeitgeber bzw. von der Arbeitgeberin
tbernommen, der bzw. die gegeniiber dem zusténdigen Tréger der Unfallversicherung Anspruch auf Kostenersatz hat. Das

Ziel besteht darin, UV-bedingte Erkrankungen der Haut und der Augen friihzeitig zu erkennen.

Hinweis: Im M&rz 2024 wurde das Plattenepithelkarzinom (weiBBer Hautkrebs) und aktinische Keratosen (Haut-
krebsvorstufe) aufgrund von UV-Strahlung in die Berufskrankheitenliste aufgenommen. Jeder Verdacht auf eine
Berufskrankheit muss durch Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber oder Arztin bzw. Arzt beim Unfallversicherungstrager

gemeldet werden.

Diese Unterlage wurde im Rahmen der Osterreichischen Arbeitnehmerlnnenschutzstrategie (OAS) ausgearbeitet.
Stand: 22.04.2026

Seite 4 von 4



https://www.arbeitsinspektion.gv.at/hitze
https://formular.auva.at/formulare-prod/formserver_auva/start.do?data.unique_IDs_muv_V1_0.contentID_muv=10007.904558&data.unique_IDs_muv_V1_0.navigation_muv=withoutNav&data.unique_IDs_muv_V1_0.portal_muv=auvaportal&esvcid=10007.904558&esvendurl=aHR0cHM6Ly9mb3JtdWxhci5hdXZhLmF0L2Zvcm1nZW4vYWJzY2hsdXNzLnhodG1sP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy45MDQ1NTgmcG9ydGFsPWF1dmFwb3J0YWw%3D&esvlayout=withoutNav&esvportal=auvaportal&esvstarturl=aHR0cHM6Ly9mb3JtdWxhci5hdXZhLmF0L2Zvcm1nZW4vP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy45MDQ1NTgmcG9ydGFsPWF1dmFwb3J0YWw%3D&generalid=MUV0032_AerztlicheMeldung_BK&hash=2ed23390632701d1c61540d8827d2185f276d046e5994621077fb45bbbfd233d&sso_override=KEINE

	1. Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung und Risikogruppen
	2. Wann sind Belastungen hoch?
	3. Warnsysteme
	4. Mögliche Schutzmaßnahmen 
	5. Notfallmaßnahmen bei Hitzesymptomen
	6. Möglichkeit einer freiwilligen medizinischen Untersuchung 

